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Abschläge bei Erwerbsminderungs- und Altersrenten nach Geschlecht 2024
West- und Ostdeutschland, in % aller Rentenzugänge

Erwerbsminderungsrenten
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Abschläge bei Erwerbsminderungs- und Altersrenten nach Geschlecht, West- und Ostdeutschland 2024 

Erwerbsminderungsrentner*innen sind seit 2001 von Abschlägen betroffen. Diese betragen (wie bei einer vorzeitigen Inanspruchnahme von 

Altersrenten) 0,3 % pro Monat der Inanspruchnahme, sind aber auf maximal 3 Jahre (= 10,8 %) begrenzt. Eine Erwerbsminderungsrente mindert 

sich also um 10,8 % über die gesamte Rentenlaufzeit hinweg. Dabei ist es unwesentlich, wann der Erwerbsminderungsfall eintritt, ob z. B. im 40. 

oder im 60. Lebensjahr. Der Abschlag bleibt auch bei einer Folgerente bestehen, so bei einer Witwen- beziehungsweise Witwerrente.  

Im Rahmen der schrittweisen Anhebung der Regelaltersgrenzen auf 67 Jahre hat sich in den zurückliegenden Jahren auch die Altersgrenze 

erhöht, bis zu deren Erreichen bei Erwerbsminderungsrenten Abschläge erhoben werden. Bei einem Rentenbeginn im Jahr 2024 ist das maßge-

bende Lebensalter für eine abschlagfreie Erwerbsminderungsrente 65 Jahre. 

Wie die Abbildung zeigt, sind die Abschläge bei Erwerbsminderungsrenten die Regel: Bei nahezu allen Versicherten, die 2024 erstmalig eine 

Rente wegen Erwerbsminderung beziehen, wird diese Rente durch Abschläge gekürzt. Die Unterschiede zwischen West und Ost sowie zwischen 

Männern und Frauen sind gering. Die Abschläge sind ein Grund dafür, dass die Höhe der Erwerbsminderungsrenten im Rentenzugang zwischen 

2000 und etwa 2011 stark gesunken ist. Dies ist allerdings nicht nur auf die Einführung von Abschlägen zurückzuführen (vgl. Abbildung VIII.47b).  

Erwerbsminderung tritt in der Regel weit vor Erreichen der Regelaltersgrenze ein. Bis dahin haben Erwerbsgeminderte meist nur geringe eigen-

ständige Rentenansprüche erworben. Um dies zu auszugleichen, werden die Lücken zwischen dem Eintritt der Erwerbsminderung und dem 

regulären Rentenalter durch Zurechnungszeiten zumindest teilweise geschlossen. Erwerbsgeminderte werden so gestellt, als hätten Sie weiterhin 

Beiträge an die Rentenversicherung abgeführt. Für die Höhe der Erwerbsminderungsrente ist neben der Länge der Zurechnungszeit auch be-

deutsam, wie der Verdienst ermittelt wird, der für die Zurechnungszeit maßgebend ist. Es wird geprüft, ob sich die letzten vier Jahre vor Eintritt 

der Erwerbsminderung nachteilig auf diese Berechnung auswirken, z.B. weil in dieser Zeit wegen körperlicher oder seelischer Einschränkungen 

bereits Einkommenseinbußen vorhanden waren. Mindern die letzten vier Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung die Ansprüche, werden diese 

vier Jahre bei der Berechnung des fiktiven Gehalts während der Zurechnungszeit nicht mehr berücksichtigt. Es findet also eine "Günstigerprüfung" 

durch die Rentenversicherung statt. 

Die Zurechnungszeiten wurden durch verschiedene Rentenreformen mehrfach angehoben und sie steigen parallel zur Heraufsetzung der Regel-

altersgrenze weiter an: Wer im Jahr 2025 beispielsweise in die Erwerbsminderungsrente eintritt, erhält eine Zurechnungszeit bis zum Alter von 

66 Jahren und 2 Monaten. Wer im Jahr 2031 in die Erwerbsminderungsrente eintritt, erhält eine Zurechnungszeit bis zum Alter von 67 Jahren.  

 

  

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII47b.pdf
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Methodische Hinweise 

Die Daten entstammen aus der Rentenzugangsstatistik der Deutschen Rentenversicherung.  
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